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Probealarm der Sirenen 
im Landkreis Heilbronn 
am 03.05.2021

22.04.2021 - Earth Day -

 
Bei einem Spaziergang in Ilsfeld kann man seit 
kurzem sowohl das Lothar-Späth-Haus als auch 
den Lothar-Späth-Platz entdecken.  
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Unsere Öffnungszeiten
Rathaus Ilsfeld und Bürgerbüro 
Tel. 07062 9042-0
Mo., Di., 8:00 – 12:30 und  
14:00 – 16:00 Uhr
Mi. 8:00 – 12:30 und 14:00 – 18:00 Uhr
Do., Fr. 8:00 – 12:30 Uhr

Bürgerbüro
Samstag (1. im Monat) 9:00 – 12:00 Uhr

Bürgerbüro in Auenstein
in der Volksbank, Hauptstr. 12, 
Tel. 07062 9042-82
Das Bürgerbüro Auenstein hat 
folgende Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr. 9.00 – 12.30 Uhr, 
Do. 14:00 – 18:00 Uhr, 
Mi. geschlossen
Weitere Informationen finden Sie 
auch auf der Homepage der Gemein-
de Ilsfeld unter www.ilsfeld.de
Für Fragen und Anregungen können 
Sie uns auch eine E-Mail an gemein-
de@ilsfeld.de  zukommen lassen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Für die Dienstgruppe:
Dr. Iris Bozenhardt-Stavrakidis, Dr. Heike 
Fellger, Dr. Renate Gartner/Dr. Petra Neu-
bauer, Dr. Jargon, Dr. Tobias Buchholz/Hu-
berta Hulde, Dr. Bianca Gruber/Dr. Martin 
Pelzl/Dr. Ralf Sundmacher-Ottmann, Dr. 
Armin Wertsch/Dr. Gaby Schlereth, Dr. Ri-
chard Steck/Dr. Hanne Steck, Dr. Helfried 
Vogel/Dr. Michael Melichar/Dr. Claudia 
Bucur, Dr. Christian Zöller/Dr. Andrea Mei-
ser ... gilt: In Vertretung Ihres Hausarztes

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (
bundesweit)
Tel. 116 117 (Anruf ist kostenlos)
- wenn die Arztpraxis geschlossen hat -

Für die Ärztegruppe Oberstenfeld
Britsch, Frenzel, Koch, Pfeilmeier, Sundma-
cher ist der ärztliche Notdienst Ludwigs-
burg, Am Zuckerberg 89 unter der Tel. Nr. 
07141-6430430 zuständig.

Unsere Ärzte vor Ort:
Allgemeinärzte
Dres. Buchholz/Fellger/Hulde
König-Wilhelm-Str. 74/76,
Ilsfeld, Tel. 95030
Dres. Wertsch/Schlereth
König-Wilhelm-Str. 74/76,
Ilsfeld, Tel. 914210

Augenarzt
Dr. Staudinger
König-Wilhelm-Str. 105/1,
Ilsfeld, Tel. 975050

Frauenarzt:
Dr. Dali Konstanz
König-Wilhelm-Str. 74/76,
Ilsfeld, Tel. 9159440

Nuklearmedizinische Praxis:
Dr. Jörg Seeberger
Raiffeisenstr. 4, Ilsfeld, Tel. 92 44 0 24

Tierärzte:
Dr. Starker, Schulstr. 37,
Ilsfeld, Auenstein Tel. 07062/62330
Dr. Bühler-Leuchte, Von-Gaisberg-Str. 
15/1, Ilsfeld, Helfenberg
Tel. 07062/914448
Dr. Franke, Nordstr. 36/1, Ilsfeld
Tel. 07062/9760930

Zahnärzte:
Dr. Markus Stredicke, Zahnarzt Robert 
Hagel und Dr. Ilona Kiralyi
Auensteiner Str. 30, Ilsfeld, Tel. 61555
Grit Schad,
König-Wilhelm-Straße 60, Ilsfeld,
Tel. 9797567

Das Zahnärztehaus: 
Dres. Klein/Tschritter/Burger/Müller
Schwabstr. 58, Ilsfeld,Tel. 973370
Kieferorthopädie:
Annekathrin Tschritter,
Schwabstr. 58, Ilsfeld, Tel. 9733720

Endodontie
Dr. Cornelia Grau
König-Wilhelm-Str. 74/76, Tel. 9769640

Unfallrettungsdienst
Rettungsleitstelle Heilbronn,
Am Gesundbrunnen 40, Tel. 112

Krankentransporte
Rettungsleitstelle Heilbronn
Am Gesundbrunnen 40, Tel. 19222

Kinderärztlicher Notfalldienst
Kinderklinik Heilbronn, Tel. 07131/490
an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 
8.00 - 22.00 Uhr

Ärztlicher Notdienst für  
Patienten mit Hals-, Nasen-,  
Ohrenerkrankungen

HNO-ärztlicher Notfalldienst an Wochen-
enden und Feiertagen in der HNO-Notfall-
praxis an der HNO-Klinik im Klinikum am 
Gesundbrunnen.
Öffnungszeiten in der Notfallpraxis
Samstag, Sonntag und Feiertag von 10 - 
20 Uhr
Patienten können ohne Voranmeldung in 
die Notfallpraxis kommen.

Tierärztlicher Notdienst

Sofern der Haustierarzt nicht erreichbar!

24.04.2021 - 25.04.2021
AniCura Kleintierzentrum
Heilbronn 07131/89090
Dr. Franke
Ilsfeld 07062/9760930

Zahnärztlicher Notdienst

KZV Stuttgart  Tel.-Nr. 0711/7877712

Apothekenbereitschaftsdienst

jeweils von 8.30 Uhr bis nächster Tag  
8.30 Uhr:
kostenfreie Rufnummer (Festnetz): 
0800 00 22 8 33

Samstag, 24.04.2021:
Hölderlin-Apotheke Lauffen
Tel.: 07133 - 49 90
Bahnhofstr. 26, 74348 Lauffen am Neckar

Sonntag, 25.04.2021:
Rats-Apotheke Brackenheim
Tel.: 07135 - 7 17 90 10
Marktstr. 4, 74336 Brackenheim

NOTDIENSTE

Wichtige Telefonnummern
Gemeinde Ilsfeld:  Tel. 07062/9042-0

Bauhof:  Tel. 07062/9042-72

Freibad:  Tel. 07062/9155580

Polizei:  Tel. 110

Polizeiposten Ilsfeld: 
 Tel. 07062/915550

Feuerwehr:  Tel. 112

Diakoniestation Schozach-Bottwartal:
 Tel. 07062/973050

Gasversorgung:  Tel. 07144/266211

Stromversorgung:  Tel. 07144/266233

Nahwärmeversorgung Notfall-Nr: 
 Tel. 07062/9042-49

Wasserversorgung: 
 Tel. 07062/9042-44, -45

Wasserversorgung Notfall-Nr.:
 Tel. 0152-22987063

Bürgerbus:
fährt vorläufig nicht!

Telefonseelsorge HN:  Tel. 0800/1110111
Tag und Nacht für Sie zu sprechen:
Notruf für misshandelte Frauen:
 Tel. 07131/507853
Notruf für Kinder und Jugendliche:
Kreisjugendamt HN:  Tel. 07131/994555
Außensprechstunde der Psychologi-
schen Beratungsstelle in der Diako-
niestation, Bahnhofstr. 2, Ilsfeld, Ter-
minvereinbarung
unter:  Tel. 07131/964420
Essen auf Rädern:  Tel. 07063/9339444
Paritätischer Wohlfahrtsverband 
Heilbronn
Pflegedienst „Procura Rost“
-Tag und Nacht-  Tel. 07062/975097
Außensprechstunde des Jugendam-
tes, Allgemeiner Sozialer Dienst, Rat-
hausstr. 8 im Rathaus Ilsfeld,
Terminvereinbarung: 
 Tel. 07131/994-305
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Die Gemeinde Ilsfeld sucht ab sofort für die Tageseinrichtung „Zwergenstube“ in Ilsfeld einen

Erzieher, Kinderpfleger, Frühpädagogen
oder eine andere pädagogische Fachkraft (m/w/d) nach § 7 KiTaG

mit einem Beschäftigungsumfang von 50-60%

Was erwartet Sie?
Unsere Zwergenstube ist eine Einrichtung für 10 Krippenkinder im Alter von 1 bis 3 Jahren. Unsere kleine 
eingruppige Einrichtung bietet intensive Betreuung in familiärer Atmosphäre. Der enge Austausch mit El-
tern ist uns sehr wichtig, um die Familien in ihren Alltagsstrukturen zu unterstützen. Sie erwartet ein kleines 
Team aus drei engagierten und offenen Kolleginnen.

Wen wir suchen?
Für unsere Kinderkrippe Zwergenstube suchen wir eine Fachkraft mit abgeschlossener Ausbildung zum 
staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d) bzw. einer pädagogischen Ausbildung nach dem Fachkräftekatalog 
des Kindertagesbetreuungsgesetzes. Die Umsetzung und Weiterentwicklung unserer Konzeption sowie die 
Arbeit nach dem Orientierungsplan Baden-Württemberg ist Basis unserer Arbeit und wird von allen Mitar-
beitern erwartet.
Die Bereitschaft und Flexibilität unsere Öffnungszeiten von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr in vollem Umfang mitzu-
tragen und an Teamsitzungen teilzunehmen, setzen wir voraus.
Unsere Mitarbeiter sollen unsere Gesellschaft widerspiegeln, daher freuen wir uns auf Fachkräfte aller Ge-
schlechter und Nationalitäten.

Was Sie sonst noch über die Gemeinde Ilsfeld als Arbeitgeber wissen sollten!
•	 Wir unterstützen Weiterbildungsmöglichkeiten und Führungskräftequalifizierungen im pädagogischen 

Bereich.
•	 Regelmäßig stehen Ihnen einrichtungsspezifische, aber auch einrichtungsübergreifende Inhouse-Schu-

lungen zur Verfügung.
•	 In kommunalen Arbeitskreisen kommen unsere Fachkräfte thematisch zusammen und haben die Mög-

lichkeit auch einrichtungsübergreifend konzeptionell mitzuwirken.
•	 Allen unseren Einrichtungen steht die Nutzung des Waldkindergartengeländes offen.
•	 Die Gemeinde verfügt über einen Springerpool in Krankheits- und Urlaubsfällen, der zentral koordiniert 

wird.
•	 Einzel- und Teamsupervision sind für uns selbstverständlich und können sowohl von Mitarbeitern als 

auch von Teams genutzt werden.
•	 Als fachliche Begleitung stehen Ihnen in allen Häusern Hausleitungen zur Seite. Darüber hinaus berät Sie 

auch unsere Sachgebietsleitung gerne.
•	 In Zusammenarbeit mit unserem Personalrat steht jedem Mitarbeiter der Besuch eines „Rücken-Fit“-Kur-

ses frei.
•	 Wir bieten Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD – Sozial- und Erziehungsdienst und 

unterstützen Sie durch eine zusätzliche Altersvorsorge.

Für Fragen stehen Ihnen Frau Friedrich, Sachgebietsleitung der Kindertageseinrichtungen, Tel. 07062/9042-
52, E-Mail: nicole.friedrich@ilsfeld.de oder Frau Bernkopf, Personalamt, Tel. 07062/9042-21, E-Mail: karin.
bernkopf@ilsfeld.de, gerne zur Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 16. Mai 2021 an das Bürger-
meisteramt Ilsfeld, Rathausstraße 8, 74360 Ilsfeld – gerne auch per E-Mail an gemeinde@ilsfeld.de
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Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen
   auch in Präsenz möglich 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien)
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen

 

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office

• Kitas sind für den Regelbetrieb unter 
   Pandemiebedingungen offen.    
• Alle Klassenstufen aller Schulen haben
   Präsenzunterricht im Wechselmodell.
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Voraussetzung für die Teilnahme am 
   Präsenzunterricht ist die verpflichtende
   Durchführung von 2 Corona-Tests pro
   Woche für alle Schüler*innen und Lehr-
   personal an allgemeinbildenden Schulen
   sowie Berufsschulen.

• Kitas 
   Pandemiebedingungen offen.    
• Alle Klassenstufen aller Schulen

Bildung & Betreuung

• Nachhilfeunterricht in Gruppen bis 
   maximal 5 Schüler*innen wieder möglich.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   Unterricht im Rahmen der geltenden Kontakt-
   beschränkungen möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einricht-
   ungen können digitale Kurse anbieten. Kurse 
   in Präsenz sind möglich bei erforderlichen 
   beruflichen Aus- und Fortbildungen, Sprach- 
   und Integrationskursen sowie Nachhilfe, sofern 
   digital nicht möglich.

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen Einzelunterricht und Unterricht für 
Gruppen mit bis zu fünf Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre anbieten.
Besuch von Bibliotheken und Archive ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

• Ballett- und Tanzschulen schließen für den 
   Publikumsverkehr. Kontaktarmes Training 
   mit maximal 5 Personen aus zwei Haus-
   halten. Kinder der beiden Haushalte bis 
   einschließlich 14 Jahre werden nicht mitge-
   zählt.

Notbremse ab einer Inzidenz über 200 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Fernunterricht und kein Präsenzbetrieb oder 
-unterricht in folgenden Einrichtungen:
Schulen aller Art, Kindergärten, Kindertages-
stätten, Berufsschulen, 
• Abschlussklassen und SBBZ (G und K) sind 
   ausgenommen.
• Notbetreuung ist weiterhin möglich.

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die 
Inzidenz an 5 aufeinanderfolgenden Tagen 
unter 100 bzw. 200 liegt. Lockerungen treten 
dann am übernächsten Tag in Kraft.

• Praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für 
   Auto, Flugzeug und Boot) sind unter Hygiene-
   auflagen möglich. Alle Personen müssen eine 
   medizinische Maske. Theorieunterricht ist nur 
   online möglich.
• Besuch von Bibliotheken und Archiven ist mit 
   vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der 
   Kontaktdaten möglich.
• Erste-Hilfe-Kurse ist mit tagesaktuellem Schnell- 
   oder Selbsttest der Teilnehmer*innen möglich, sowie 
   ein Testkonzept für das Personal.
  

NEU

NEU

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 19. April

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.04.2021

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Folgende Einrichtungen schließen:
• außerschulischen Einrichtungen der 
   Erwachsenenbildung und ähnlichen 
   Einrichtungen 
• Musik-, Kunst- und Jugendkunst-
   schulen

Online-Angebote sind weiterhin möglich.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen und regelmäßige 
   Tests in Krankenhäusern, Pflegeheimen, 
   Senioren- und Behinderteneinrichtungen
• Schnell- und Selbsttests, die erforderlich 
   sind, um Dienstleistungen und Angebote 
   wahrnehmen zu können, müssen von
   geschultem Personal durchgeführt werden.
   Kostenfreie Bürgertests können hierfür 
   genutzt werden.

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen und regelmäßige 
   Tests 
   Senioren- und Behinderteneinrichtungen
• Schnell- und Selbsttests

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen müssen alle Personen 
ab 6 Jahren eine medizinische Maske 
tragen*: 
• Für alle Schüler*innen sowie Lehrer*innen 
   an Schulen mit Präsenzunterricht sowie 
   Schulhorte und Nachmittags-und Nachhilfe-
   betreuung.
• Für Personal in Kitas, Grundschulförder-
   klassen, Horten und Schulkindergärten. 
   Ausnahme: Beim ausschließlichen Kontakt 
   zu Kindern.
• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
   Öffentlichkeit oder für den Publikums-
   verkehr bestimmt sind
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an 
   Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen
• Im Auto, bei Mitfahrten von haushalts-
   fremden Personen (Paare gelten als ein 
   Haushalt)
• In Arztpraxen 
• FFP2/KN95/K95-Maske in Krankenhäusern 
   und Pflegeeinrichtungen. 
    Ausnahme: Personal, das nicht direkt mit 
   Patient*innen oder Bewohner*innen in Kontakt ist, ist 
   von der FFP2-/KN95-/N95-Pflicht befreit.

   

*Ausnahme: Kinder unter 6 Jahre und Personen, die aus gesundheitlichen 
  Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Bescheinigung notwendig).

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 19. April

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.04.2021

Es bestehen keine Ausgangsbeschränkungen 
am Tag oder bei Nacht.

Ausgangsbeschränkungen
Es bestehen keine Ausgangsbeschränkungen 
am Tag oder bei Nacht.

Ausgangsbeschränkungen

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Ausgangsbeschränkungen für den betroffenen
Land- oder Stadtkreis von 21 bis 5 Uhr.

Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung 
ist dann nur mit triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:
 
Bei Nacht (21 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und 
   wichtiger Ausbildungszwecke.
• Inanspruchnahme medizinischer und 
   veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger 
   Personen und Minderjähriger, Sorge- und 
   Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut 
   lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B. 
   Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen. 
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der 
   öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8 
   des Grundgesetzes.

   

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz 
an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 
Lockerungen treten dann am übernächsten Tag 
in Kraft.

Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare, die 
nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

   

Private Treffen
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 

Kontaktbeschränkungen

Lockerung ab einer Inzidenz unter 35 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Treffen von bis zu zehn Personen aus maximal 
drei Haushalten möglich. Die Kinder dieser 
Haushalte werden bis einschließlich 14 Jahre 
nicht mitgezählt.

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:
Ein Haushalt plus höchstens eine weitere 
Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. 

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz 
an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 
Lockerungen treten dann am übernächsten Tag 
in Kraft.

NEU

Geimpfte/genesene Personen
Geimpfte und genesene Personen sind von der 
in zahlreichen Bereichen geltenden Testpflicht 
befreit. Nachweis erforderlich. 

Geimpfte/genesene Personen
Geimpfte und genesene Personen sind von der 
in zahlreichen Bereichen geltenden Testpflicht 
befreit. 
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Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 19. April

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.04.2021

EinzelhandelEinzelhandel

Regelung für offene Geschäfte:
• Hygienekonzept vor Ort muss eingehalten 
   werden.
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für
   den Lebensmitteleinzelhandel)  
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen
• Gesteuerter Zutritt
• Warteschlangen vermeiden.
 

Sonstiger Einzelhandel darf neben 
„Click&Collect“unter folgenden Bedingungen 
auch „Click&Meet“ anbieten: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen der 
   Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken
• Vorherige Anmeldung sowie Terminbuchung mit 
   festem Zeitfenster
• Dokumentation der Kontaktdaten

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Gesamter Einzelhandel darf unter folgenden 
Bedingungen öffnen: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
   der Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken

Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf 
sind unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
der Corona-Verordnung geöffnet:
 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Bau- und Raiffeisenmärkte
 Banken
 Blumenläden
 Drogerien
 Gartenmärkte
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:   
Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“anbieten. 
„Click&Collect“ sowie Lieferdienste sind 
weiterhin möglich.
Bau- und Raiffeisenmärkte schließen. Garten-
märkte bleiben geöffnet.

Ergänzung zu den Regelung für offene 
Geschäfte des täglichen Bedarfs:
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 20 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 40 m²  

NEU

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 
Lockerungen treten dann am übernächsten Tag 
in Kraft.

DienstleistungenDienstleistungen Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer
• Tragen von medizinischen Masken
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein Gemeindegesang in geschlossenen
   Räumen 

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der 
   gesamte Dauer

VeranstaltungenVeranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen
• Betriebsversammlungen
• Prüfungen und deren Vorbereitung
• Eheschließungen
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe) 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

GastronomieGastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder
   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 21 Uhr) 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

ReisenReisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

Körpernahe Dienstleistungen sind unter 
folgenden Bedingungen erlaubt: 
• Während des gesamten Aufenthalts in der
   Einrichtung und der Dauer der Dienstleistung 
   müssen alle Beteiligte medizinische Masken 
   tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei einer 
   Rasur), wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen sowie ein Test-
   konzept für das Personal benötigt.
• Nur mit vorheriger Terminbuchung
Weiterhin geschlossen:
 Prostitutionsgewerbe

Ausführliche Liste auf 
» Baden-Württemberg.de

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen:   
Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen. 
Medizinisch notwendige Behandlungen sind 
weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet
bleiben. Für den Friseurbesuch ist ein negativer 
Corona-Schnelltest erforderlich. Kostenfreie 
Bürgertests können hierfür genutzt werden.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 19. April

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.04.2021

NEU

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz 
an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 
Lockerungen treten dann am übernächsten Tag 
in Kraft.
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Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an 3 aufeinander-
folgenden Tagen:  
Kontaktloser Individualsport auf Außen- oder Innensport-
anlagen alleine, zu zweit oder mit den Angehörigen des 
eigenen Haushalts. Individualsport auf weitläufigen 
Anlagen wie z.B. Golf weiterhin erlaubt. 

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ausflugsschiffe
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Opern
 Spielbanken- und hallen

SportSport

Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an
3 aufeinanderfolgenden Tagen: 
Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische 
und botanische Gärten werden für den 
Publikumsverkehr geschlossen. 
Wettannahmestellen schließen. 

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 
5 aufeinanderfolgenden Tagen:
Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten,
zoologischen und botanischen Gärten ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

Individualsport im Freien und auf Außen-
und Innensportanlagen (keine Schwimmbäder) 
mit maximal 5 Personen aus nicht mehr als 
2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
einen Haushalt.

Kontaktarmer Gruppensport im Freien mit 
bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre 
ist erlaubt. 

Die Benutzung der Umkleiden oder 
Aufenthaltsräume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

Lockerung ab einer Inzidenz unter 50 an 5 aufeinander-
folgenden Tagen:
Kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen mit 
maximal 10 Personen. In Innenanlagen mit maximal 
5 Personen aus nicht mehr als 2 Haushalten. Kinder der 
beiden Haushalte bis einschließlich 14 Jahre werden nicht 
mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
ein Haushalt. 

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 19. April

Ansonsten sind öffentlichen und privaten 
Sportstätten für den allgemeinen Publikums-
verkehr geschlossen:

 Frei- und Hallenbäder

   Für Reha-Sport, Schulsport, Studien-
   betrieb, Profi- oder Spitzensport und 
   für dienstliche Zwecke (etwa für Polizei 
   und Feuerwehren) dürfen die 
   Einrichtungen geöffnet werden.

 Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Thermen und Saunen
 

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Geöffnet für „Click&Collect“ sowie
„Click&Meet“:
 Wettannahmestellen

Geöffnet mit vorheriger Terminbuchung 
und/oder Dokumentation der Kontaktdaten:
 Autokino, Autotheater, Autokonzerte
 Galerien
 Museen
 Gedenkstätten
 Zoologische und botanische Gärten

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 19.04.2021

NEU

NEU

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz 
an 5 aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. 
Lockerungen treten dann am übernächsten Tag 
in Kraft.

Notbremse tritt außer Kraft, wenn die Inzidenz an 5 auf-
einanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Lockerungen treten 
dann am übernächsten Tag in Kraft.

Rathaus aktuell

Bitte beachten!

Zuschuss nach den Vereinsförderrichtlinien der 
Gemeinde Ilsfeld
Die Gemeinde gewährt den Sport-, Musik-, Gesangs-, 
Brauchtums- und Heimatvereinen sowie den sonstigen Ver-
einen zur teilweisen Deckung ihrer laufenden Kosten und 
Vereinsaufwendungen gemäß § 4, Ziffer 1 der Vereinsförder-
richtlinien der Gemeinde Ilsfeld einen jährlichen Zuschuss in 
Form eines Grundbetrages. Der Grundbetrag erhöht sich um 
eine jährliche Zulage für jeden dem Verein angehörenden 
Jugendlichen.
Eine weitere Zulage zum Grundbetrag wird jährlich für alle 
Mitglieder gewährt. Wir bitten die Vereine deshalb zu be-
achten, dass bei erstmaligem Antrag außerdem noch eine 
aktuelle Vereinssatzung oder ein vergleichbarer Beschluss, 
aus der der Vereinszweck und die Mitgliedsbeiträge hervor-
gehen, mit einzureichen ist. Von allen Vereinen bitten wir um 
Zusendung der Meldung des Vereines an den Württember-
gischen Landessportbund oder ähnliche Dachorganisation 
auf Stichtag 01.01. des laufenden Jahres, aus welcher die 
Anzahl der Mitglieder und die Anzahl der Jugendlichen 
sowie die Anzahl der Mitglieder aus der Gemeinde Ilsfeld 
ersichtlich sind.
Der Antrag muss bis spätestens 30.06.2021 bei der Gemein-
deverwaltung, Frau Obermeyer, Rathausstraße 8, 74360 Ils-
feld eingegangen sein. Später eingehende Anträge werden 
nicht berücksichtigt.
Gemeinde Ilsfeld
Fachbereich Wirtschaft und Finanzen

Probealarm der Sirenen im Landkreis Heilbronn
Die Sirenen im Landkreis Heilbronn werden am Montag, 
den 3. Mai 2021, zwischen 09:00 und 12:00 Uhr überprüft. 
Neben den Sirenen wird auch ein Probealarm über die Warn-
App NlNA ausgelöst.

Nach Auslösung des Probesignals durch die Integrierte Leit-
stelle Heilbronn ertönt ein 12 Sekunden langer, gleichblei-
bend hoher Dauerton.

 
 Grafik: V. Lurwig-Winter
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Ilsfeld aktuell

Kitas und Schulen: Corona erfordert viel Flexibilität 
Die Corona-Pandemie stellt die Ilsfelder Kinder-
betreuungseinrichtungen und Schulen vor große 
Herausforderungen. Immer wieder sind organisato-
rische Fragen zu klären und in kürzester Zeit neue 
Vorgaben umzusetzen. „Ich bin froh, dass wir auf 
allen Ebenen so engagierte und flexible Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben“, sagt Bürgermeister 
Thomas Knödler. Großen Wert legt die Gemeinde auf 
einen engen Austausch mit den Eltern.

Die Corona-Pandemie wirbelt das Leben vieler Men-
schen durcheinander. Und das gilt auch für den All-
tag in den Ilsfelder Kinderbetreuungseinrichtungen. 
Das pädagogische Personal tut alles, um den Kindern 
möglichst unbeschwerte Stunden zu bieten. Doch 
auch in den Kindertagesstätten sind Hygienekon-
zepte umzusetzen. Gruppen dürfen sich auch für die 
Randzeitenbetreuung nicht vermischen, Eltern müs-
sen ihren Nachwuchs an der Türe abgeben, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter tragen durchgehend 
Masken. „Die Kinder machen aber trotzdem ganz 
toll mit“, erklärt Sachgebietsleiterin Nicole Friedrich 
und weitet das Lob auf die Eltern aus, die ein verläss-
licher Partner seien. Eine besondere Rolle komme 
dabei den Elternvertretern zu, die als Multiplikato-
ren dienten und wichtige Impulse geben. „Ganz ent-
scheidend ist Transparenz, wir informieren, so gut es 
geht“, sagt Nicole Friedrich.

Kommunikation mit den Eltern ist das eine, die in-
terne Kommunikation das andere. Die lange Zeit der 
Pandemie zehrt auch an den Kräften des Personals, 
das einen hohen Einsatz bringen muss, um dem 
deutlich gewachsenen Aufwand und den sich stän-
dig verändernden Vorgaben gerecht zu werden. „Wir 
müssen unsere Leute mitnehmen, gut informieren, 

ihre Anliegen aufnehmen“, erklärt Sachgebietsleite-
rin Friedrich. Auch sie würdigt das Engagement der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sie hat Ver-
ständnis für deren Sorgen. Noch immer hätten nicht 
alle Beschäftigten in den Kitas eine erste Impfung er-
halten. Und das, obwohl zeitweise bis zu 90 Prozent 
der Kinder in die Notbetreuung gekommen seien. 
Klar ist: Jeder krankheitsbedingte Ausfall, jeder Qua-
rantänefall schafft neue Herausforderungen.

Inzwischen ist die Quote der betreuten Kinder in den 
Ganztagsgruppen auf 50 bis 60 Prozent gefallen. Die 
Gemeinde verlangt einen Nachweis des Arbeitge-
bers, dass die Eltern entweder am Arbeitsplatz oder 
im Home-Office unabkömmlich sind. Eine Testpflicht 
gibt es für die Kinderbetreuung noch nicht. Die Ge-
meinde hat aber ein Konzept für freiwillige Corona-
Tests erarbeitet. Dieses sieht sogenannte Lolly-Tests 
vor, bei den sich die Kinder einen Wattebausch unter 
die Zunge schieben müssen. Schulungen für die Be-
treuerinnen und Betreuer hat es bereits gegeben.

Als Schulträger ist die Gemeinde mitverantwortlich 
für die Ilsfelder Bildungseinrichtungen. Dort herrscht 
für (den im Moment weitgehend ausgesetzten) Prä-
senzunterricht Testpflicht. Zwei Mal pro Woche müs-
sen sich die Schülerinnen und Schüler der Prozedur 
unterziehen. „Das funktioniert sehr gut“, sagt Diana 
Schlosser. Sie ist in der Gemeindeverwaltung für 
die Schulen zuständig. Da die vom Land gelieferten 
Testkits nicht ausreichten, hat die Gemeinde selbst 
Nachschub beschafft. Die Schulen stehen vor der 
Aufgabe, Online-Unterricht und Notbetreuung zu 
organisieren. Auch dabei unterstützt die Gemeinde.

Weitere Informationen: www.ilsfeld.de
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Bekanntmachung gemäß § 11 der  
Badegewässerverordnung
Die Gemeinde Ilsfeld gibt hiermit öffentlich bekannt, dass für das 
Jahr 2021 keine zur öffentlichen Nutzung vorgesehenen Badege-
wässer im Gemeindegebiet ausgewiesen wurden.
Gleichzeitig wird gemäß § 11 der Badegewässerverordnung (Ba-
degVO) darauf hingewiesen, dass sich jeder am Verfahren der 
Ausweisung von Badegewässern im Gemeindegebiet beteiligen 
kann.
Anregungen, Fragen, Vorschläge, Bemerkungen oder Beschwer-
den richten Sie bitte schriftlich an:
Gemeinde Ilsfeld
Bauhof
Rathausstraße 8
74360 Ilsfeld
oder per E-Mail an izelaar@ilsfeld.de. Telefonisch können Sie sich 
gerne unter der Rufnummer 07062/9042-72 an Frau Dieterich 
vom Bauhof wenden.

Freibad-Öffnung gewünscht – aber noch unklar
Mitarbeiter der Gemeinde Ilsfeld holen derzeit das Freibad aus 
dem Winterschlaf. Wann es die Pforten öffnen darf, steht aber 
noch nicht fest. „Wir werden die Arbeiten Anfang Mai abgeschlos-
sen haben. Alles Weitere muss man dann sehen“, sagt Bauhof- 
und Freibadchef Cornelis Johannes Izelaar.
Die Zeit der Ruhe in der Ilsfelder Talstraße ist vorbei. Drei Gemein-
demitarbeiter säubern die Becken, prüfen technische Einrich-
tungen, ersetzen schadhafte Teile und unterziehen das gesamte 
Freibad einer Grundreinigung. Dieses Jahr kommt zum ersten 
Mal ein neues elektronisches Zugangssystem zum Einsatz, das 
mit den Bädern in Untergruppenbach und Beilstein/Oberstenfeld 
vernetzt ist. Das System soll einen flexiblen und schnellen Zutritt 
ermöglichen.
Viele Details sind noch offen. Cornelis Johannes Izelaar geht aber 
nicht davon aus, dass angesichts der Corona-Einschränkungen 
Jahreskarten verkauft werden. Vermutlich werde der Betrieb ver-
gleichbar sein mit dem Vorgehen im vergangenen Jahr. Damals 
gab es zwei Zeitfenster pro Tag, für die sich die Bürger online an-
melden konnten. „Das hat gut funktioniert“, sagt der Bauhoflei-
ter. Zwischen diesen beiden Zeiträumen gab es eine einstündige 
Pause mit doppeltem Nutzen: Zum einen konnte das Bad gerei-
nigt werden, zum anderen konnten die Mitarbeiter sicherstellen, 
dass die gebuchte Zeit nicht überzogen wurde.
Sobald klar ist, unter welchen Bedingungen das Ilsfelder Freibad 
öffnen darf, wird die Gemeindeverwaltung in Abstimmung mit 
dem Gemeinderat darüber informieren.

Weitere Informationen im Internet: www.ilsfeld.de

dm eröffnet Corona-Schnelltest-Zentrum in Ilsfeld
Am Donnerstag, den 15.04.2021, eröffnete dm-drogerie markt 
sein Corona-Schnelltest-Zentrum in Ilsfeld vor dem dm-drogerie 
markt, Porschestraße 2. 
Am Eröffnungstag waren Termine ab 12.00 Uhr verfügbar. Herr 
Bürgermeister Thomas Knödler wohnte der Eröffnung bei, infor-
mierte sich vor Ort und meldete sich spontan zum Test an. Die 
Testzentren haben Mo. bis Sa. jeweils von 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr 
geöffnet. 

So funktioniert es:
Für einen Schnelltest buchen Bürger unter dm.de/corona-
schnelltest-zentren oder per „Mein dm-App“ einen Termin am ge-
wünschten Standort. Speziell geschulte Mitarbeiter führen den 
kostenlosen Test durch, das Ergebnis kommt nach 15 Minuten 
per E-Mail. 

Über das Projekt Corona-Schnelltest-Zentren:
Gemeinsam mit der Landesregierung Baden-Württemberg hat 
dm-drogerie markt Anfang März das Vorhaben gestartet, den 
Bürgerinnen und Bürgern in Corona-Schnelltest-Zentren bei 
dm-Märkten kostenfreie Corona-Antigen-Schnelltests anzubie-
ten. Damit unterstützt dm die Bundesregierung und die Länder 
bei der Bewältigung der Pandemie, damit die Menschen in ih-
rem Alltag wieder ein Stück Normalität erleben können und zum 
Beispiel Bildungs- oder Kultureinrichtungen wieder besuchen 
sowie andere Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote nut-
zen können.

 
Bundesweit sollen mehr als 1.000 Coro-
na-Schnelltest-Zentren bei dm-Märkten 
entstehen.  Foto: © Sebastian Heck/dm

„Je mehr Teststationen 
es gibt, desto besser 
für die Gemeinschaft, 
weil kontrollierte 
Schnelltests für mehr 
Sicherheit sorgen“, 
erläutert dm-Gebiets-
verantwortliche Hauke 
Flöter. Im ganzen Bun-
desgebiet laufen der-
zeit die Vorbereitungen 
auf Hochtouren, sodass 
in den nächsten Tagen 
weitere Standorte für 
die dm Corona-Schnelltest-Zentren öffnen. Voraussichtlich bis 
Ende April sollen 500 Schnelltest-Zentren bundesweit eröffnen. 
Geplant sind insgesamt mindestens 1.000. 

Eine Übersicht der bisher geöffneten Schnelltest-Zentren finden 
Sie unter: dm.de/corona-schnelltest-zentren

Quelle: dm-drogerie markt
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Klimaschutz und Energie

Förderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort":  
Antragsphase startet am 12.4.2021
Am 12. April beginnt die Antragsphase für das gänzlich neue För-
derprogramm
„Ladeinfrastruktur vor Ort" des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur. Es unterstützt kleine und mittlere Un-
ternehmen, die öffentliche Lademöglichkeiten anbieten möch-
ten. Dabei werden bis zu 80 Prozent der Investitionskosten über-
nommen.
Insbesondere Unternehmen des Einzelhandels und des Hotel- 
und Gastgewerbes sowie kommunale Gebietskörperschaften 
sind aufgerufen, die Förderung für öffentlich zugängliche Ladein-
frastruktur einschließlich Netzanschluss zu beantragen. Die Be-
willigung erfolgt im "Windhundverfahren" - die Reihenfolge der 
Eingänge zählt. Eine Beantragung dieser De -Minimis-Beihilfen ist 
nur 2021 möglich. Hier können Sie ab dem 12. April einen Antrag 
stellen.
Das Förderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort" ist neu und er-
gänzt das Förder- und Finanzierungsangebot des Bundesminis-
teriums für Verkehr und digitale Infrastruktur im Bereich Ladein-
frastruktur:
•	 Förderprogramm „Ladeinfrastruktur an Wohngebäu-

den": Das extrem erfolgreiche Programm kann sowohl von 
Eigenheim-Besitzerinnen und -Besitzern als auch von Mieten-
den und Vermietenden in Anspruch genommen werden, um 
private Ladestationen, etwa eine Wallbox, zu kaufen und zu 
installieren. Es läuft seit dem 24. November 2020, das Volu-
men wurde kürzlich auf 400 Millionen Euro verdoppelt. Hier 
können Sie einen Antrag stellen.

•	 Förderprogramm „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeu-
ge": Das bereits von 2017 bis 2020 aktive Programm für öf-
fentliche Ladepunkte wird zeitnah neu aufgesetzt. Es steht 
dann ein Volumen von 500 Millionen Euro für den Aufbau 
von öffentlich zugänglichen Normal- und Schnellladepunk-
ten bereit.

•	 Förderprogramm für gewerbliches Laden: Ein Förderpro-
gramm mit 350 Millionen Euro für gewerbliches Laden bei 
Flottenanwendungen und für Beschäftigte an deren Arbeits-
stelle ist für den Sommer 2021 geplant.

•	 In Kürze wird die Ausschreibung des 1.000-HPC-Standor-
te-Programms für ein deutschlandweites, flächendecken-
des und bedarfsgerechtes Schnellladenetz starten. Mit dem 
Schnellladegesetz wurde die Grundlage dafür bereits im Ka-
binett beschlossen.

Koordiniert werden diese Programme von der Nationalen Leit-
stelle Ladeinfrastruktur.

Kinder und Jugendreferat

Viele Preise bei der Ferien- Fahrrad- Rallye
Ein toller Erfolg mit vielen dankbaren Rückmeldungen verzeich-
net unsere Osterferien- Fahrrad- Rallye durch Ilsfeld und Auen-
stein. Wir sind stolz, dass wir den Kindern eine Freude bereiten 
konnten. Trotz des teils unangenehm kalten Wetters und manch 
kniffliger Aufgaben, kamen 10 Einsendungen der fast 20 Anmel-
dungen zurück. Viele machten aus der Rallye eine Familien-Rallye 
und die ganze Familie schwang sich aufs Rad, um die Fragen zu 
beantworten bzw. die Aufgaben zu lösen.
Für die ersten vier Plätze gab es Preise zu gewinnen - entweder 
gab es einen Gutschein vom Spiel- und Schreibwaren-Händler 
„Jäger“, einen Aggy‘s Eisgutschein oder kleine Hot Wheels Spiel-
zeugautos. Wir gratulieren allen Gewinnern und sind motiviert 
uns weitere kreative, kontaktlose Challenges oder Rallyes für 
euch auszudenken.
Bleibt in Bewegung und bis bald!
Eure Schulsozialarbeit mit Julia und Julia
vom Kinder- und Jugendreferat Ilsfeld

Aus dem Standesamt

Geburt

25.03.2021
Lino Ernst, Sohn der Sandra Brigitte Ernst und der Nicole Christin 
Ernst geb. Ries, Zeisigweg 6, Ilsfeld

Sterbefall

15.04.2021
Gertrud Uhlich geb. Preucil, Gutenbergstraße 5, Ilsfeld-Auenstein
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Auf einen Blick

Glückwünsche

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern, die im Laufe der 
kommenden Woche ihren Geburtstag feiern, für das neue Le-
bensjahr alles Gute und vor allem Gesundheit.

Herrn Bernd Meinig zum 80. Geburtstag am 23.04.
Frau Margit Drews-Claus zum 80. Geburtstag am 26.04.
Herrn Rolf Schilpp zum 75. Geburtstag am 27.04.

Jubilare

Besuche der Jubilare werden weiterhin ausgesetzt
Zu besonderen Jubiläen wie runden Geburtstagen ab 80 Jah-
ren oder goldenen Hochzeiten ist es üblich, dass Herr Bür-
germeister Thomas Knödler persönlich gratuliert oder, wenn 
dieser verhindert ist, einer seiner Stellvertreter bzw. Stellver-
treterinnen die Glückwünsche der Gemeinde Ilsfeld zum je-
weiligen Ehrentag überbringt.
Auf Grund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie 
werden alle Jubilar-Besuche für den Mai abgesagt, um den 
Jubilaren den größtmöglichen Schutz vor einer möglichen 
Ansteckung zukommen zu lassen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!

Mediothek

Öffnungszeiten Mediothek
Mo geschlossen
Di 10:00 - 19:00 Uhr (durchgehend)
Mi 14.30 - 18.00 Uhr
Do 14.30 - 18.00 Uhr
Fr 10.00 - 13.00 Uhr
Sa 10.00 - 13.00 Uhr

König-Wilhelm-Str. 80, 74360 Ilsfeld, 
Tel. 07062 9042-15, Mail mediothek@ilsfeld.de
www.ilsfeld.de/mediothek
Folgen Sie uns doch auch auf Instagram und Facebook unter 
mediothek.ilsfeld

Weiterhin Besuch der Mediothek mit Terminvergabe möglich
Auch mit der neuen Landesverordnung sind Besuche der Medio-
thek per Terminvergabe weiterhin möglich.
Es gelten die regulären Öffnungszeiten (siehe oben). Die Termin-
vergabe erfolgt online auf unserer Homepage www.ilsfeld.de/
mediothek unter der Rubrik "Aktuelles" oder per Telefon unter 
07062/9042-15. Bitte beachten: für die Online-Terminvergabe 
muss lediglich der Vor- und Nachname, die E-Mail-Adresse und 
eine Telefonnummer angegeben werden. Wenn Sie mit mehreren 
Personen kommen möchten, so buchen Sie bitte für jede Person 
einen Extra-Termin (auch für Kinder, unabhängig vom Alter). Sie 
können dabei ein und dieselbe E-Mail-Adresse verwenden.
Wenn Sie als Familie mit mehr als 5 Personen kommen möchten, 
so melden Sie sich bei uns telefonisch.
Gehören Sie zu einer Risikogruppe oder sind Sie älter? Dann kön-
nen Sie gerne auch weiterhin unseren Abholservice Medien-to-
go nutzen.
Die Abholung erfolgt im Eingangsbereich (Windfang) der Medio-
thek am Kelterplatz zu den regulären Öffnungszeiten.
Bitte nutzen Sie weiterhin die Möglichkeit zur Rückgabe noch 
von vor Weihnachten entliehenen Medien. Nutzen Sie hierfür 

gerne die Medienrückgabebox im Eingangsbereich, die allen 
Leser*innen während der Öffnungszeit zur Verfügung steht. Alle 
Leser*innen, die bereits den neuen Mediotheksausweis haben, 
können die Medienrückgabe im Eingangsbereich rund um die 
Uhr nutzen. Informationen zum neuen Ausweis erhalten Sie in 
der Mediothek.

Die Rückgabebox ist jetzt 
auch Tonies-tauglich
Unsere Hausmeister haben 
wirklich alles gegeben und 
die Medienrückgabebox so 
bearbeitet, dass nun auch 
die Tonie-Dosen perfekt hi-
neinpassen. Vielen Dank an 
der Stelle für den Einsatz 
und die gute Lösung, die 
wir gemeinsam erarbeitet 
haben. So können nun auch 
die Tonies-Hörfiguren ganz 
einfach außerhalb der Öff-
nungszeiten in die Rückga-
bebox eingeworfen werden.

 
 Foto: Dt. Landwirtschaftverlag

Earth Day am 22.04.2021
An jedem 22. April eines 
Jahres wird der Earth Day 
begangen, der die Wert-
schätzung für die natürli-
che Umwelt stärken soll. 
Der diesjährige Earth Day 
steht unter dem Motto 
"Jeder Bissen zählt". Mehr 
Informationen finden sich 
auf www.earthday.de.
Die Mediothek hat ein brei-
tes Angebot an Medien zu 
den Themen Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit im Be-
stand, sowohl für Kinder als 
auch für Erwachsene. Dazu 
zählen nicht nur Sachbü-
cher, sondern speziell beim 
Thema "Ernährung" z. B. 
auch die Zeitschrift "Kraut und Rüben".

Welttag des Buches am Fr., 23.04.
Diese Woche jagt ein Termin den nächsten. 
Denn nach dem Earth Day am Donnerstag 
ist am Freitag, 23.04. der UNESCO-Welttag 
des Buches. An diesem Tag feiern deutsch-
landweit Buchhandlungen, Verlage, Biblio-
theken, Schulen und Lesebegeisterte am 
UNESCO-Welttag des Buches ein großes Le-
sefest. Eine regionale Tradition ist zu einem 
internationalen Ereignis geworden: 1995 er-
klärte die UNESCO den 23. April zum „Welt-
tag des Buches“, dem weltweiten Feiertag für 
das Lesen, für Bücher und die Rechte der Au-
toren. Die UN-Organisation für Kultur und Bildung hat sich dabei 
von dem katalanischen Brauch inspirieren lassen, zum Namens-

tag des Volksheiligen St. Georg 
Rosen und Bücher zu verschen-
ken. Über diesen Brauch hinaus 
hat der 23. April auch aus einem 
weiteren Grund besondere Be-
deutung: Er ist der Todestag von 
William Shakespeare und Miguel 
de Cervantes.
Natürlich ist auch die Mediothek 
dabei und hat eine kleine Über-
raschung für die Leser*innen 
vorbereitet. Kommen Sie doch 
gerne am Freitag bei uns vorbei, 

Logo: Welttag des 
Buches

 Foto: Pixabay
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Sie brauchen keinen Termin buchen, die Überraschung wartet 
bei uns vor der Türe.
Und für alle, die die Mediothek noch nicht nutzen: auch Sie dür-
fen sich gerne eine Überraschung mitnehmen - und wenn Sie 
möchten, auch unser Anmeldeformular zur Ausstellung eines 
Mediotheksausweises. Dieses dann einfach ausgefüllt abfoto-
grafieren oder bei uns in den Briefkasten werfen. Wir melden uns 
dann bei Ihnen telefonisch, wenn wir den Ausweis erstellt haben. 
Die einmalige Anmeldegebühr zur Nutzung der Mediothek be-
trägt 3 EUR. 

Umwelt aktuell

Recyclinghof Ilsfeld

Ilsfeld, Mercedesstraße
Donnerstag, Freitag 14.00 - 18.00 Uhr, Samstag 9.00 - 13.00 Uhr

Häckselplatz Erddeponie Neckarwestheim

Freitag 13.30 – 17.00 Uhr, Samstag 10.00 – 14.00 Uhr
Für abweichende Öffnungszeiten (Feiertage) informieren Sie sich 
bitte auf unserer Homepage.

Landratsamt Heilbronn

Klimaschutzkurse
Die Volkshochschule Unterland bietet in Kooperation mit dem 
Landratsamts Heilbronn Vorträge, Workshops und Kurse rund um 
die Themen Klimaschutz, Energiesparen und Elektromobilität an. 
Durch einen Zuschuss des Landratsamts können die Kurse ver-
günstigt oder kostenlos angeboten werden. Eine Anmeldung ist 
erforderlich. Das gesamte Angebot und die Anmeldung finden 
Sie unter www.vhs-unterland.de/klimaschutz

Datum Kurs Kursort Kursgebühr
19.04.2021 Nachhaltige Mobilität 

und Photovoltaik
Online kostenlos

23.04.2021 E-Bike/Pedelec und 
Fahrrad: 
Vertrauen und Sicher-
heit gewinnen

Nordheim 13 € 
(ermäßigt 11 €)

07.05.2021 Elektromobilität Nordheim 3 €
11.05.2021 Nachhaltige Mobilität 

und Photovoltaik
Zaberfeld kostenlos

28.05.2021 E-Bike/Pedelec und 
Fahrrad: Vertrauen und 
Sicherheit gewinnen

Ellhofen 13 € 
(ermäßigt 11 €)

Kostenfreie EnergieSTARTberatung – Termine Mai
Heizungsaustausch, Energetische Sanierung, unübersicht-
liche Fördermöglichkeiten, komplizierte Gesetze und Vor-
schriften? Was muss ich beachten?
Sie planen einen Austausch Ihrer Heizung, wissen jedoch nicht 
welches Gesetz zu beachten ist oder wie die 15% des Erneuer-
bare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG) erfüllt werden können? Sie 
möchten Ihre Energiekosten senken oder Ihr Haus sanieren und 
finden sich im Dschungel von unübersichtlichen Fördermöglich-
keiten und komplizierten Vorschriften nicht zurecht?
Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Themen Sanie-
rung, Fördermittel, Vor-Ort-Beratung und Energiesparen erhalten 
Sie bei der kostenfreien und neutralen EnergieSTARTberatung, 
die in Kooperation mit dem Landratsamt Heilbronn durchgeführt 
wird. Im Einzelgespräch mit den ehrenamtlichen und von neut-
raler Stelle zertifizierten Energieberatern können Sie individuelle 
Fragen klären oder sich ganz allgemein zum Thema Energieeffizi-
enz und Sanierung informieren.

Die ca. 30-minütige EnergieSTARTberatung ist für alle Einwohner 
des Landkreises Heilbronn kostenlos. Eine vorherige Terminbu-
chung (online) ist notwendig. Aufgrund der Corona-Pandemie 
finden die Beratungen momentan in der Regel telefonisch statt. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Anmeldung. Die ak-
tuell verfügbaren Termine sowie weitere Informationen können 
unter www.landkreis-heilbronn.de/energieberatung eingesehen 
und vereinbart werden. Fragen oder Hilfe bei der Online-Termin-
buchung unter Tel. 07131 994 1184 oder energieberatung@land-
ratsamt-heilbronn.de.
Alle Beratungstermine im Mai

04.05.2021 Nordheim 
(telefonisch)

12.05.2021 Zaberfeld 
(telefonisch)

05.05.2021 Untergruppen-
bach (telefonisch)

18.05.2021 Massenbach-
hausen 
(telefonisch)

06.05.2021 Bad Friedrichshall 
(telefonisch)

18.05.2021 Schwaigern 
(telefonisch)

06.05.2021 Weinsberg 
(telefonisch)

19.05.2021 Möckmühl 
(telefonisch)

06.05.2021 Wüstenrot 
(telefonisch)

19.05.2021 Neudenau 
(telefonisch)

11.05.2021 Gemmingen 
(telefonisch)

20.05.2021 Neuenstadt 
(telefonisch)

12.05.2021 Bad Rappenau 
(telefonisch)

26.05.2021 Kirchardt 
(telefonisch)

12.05.2021 Brackenheim 
(telefonisch)

27.05.2021 Lauffen 
(telefonisch)

12.05.2021 Ilsfeld 
(telefonisch)

28.05.2021 Eppingen 
(telefonisch)

12.05.2021 Neckarsulm 
(telefonisch)

28.05.2021 Rathaus 
Leingarten

Hausmülldeponien

Eberstadt
Montag - Freitag 7.45 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr
Samstag 9.00 - 11.30 Uhr

Schwaigern-Stetten
Dienstag - Freitag 7.45 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.30 Uhr

Soziale Einrichtungen

Diakoniestation 
Schozach-Bottwartal e. V.

Wir sind während unserer Bürozeiten von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 7:00 bis 16:00 Uhr unter Tel. 07062 973050, 
74360 Ilsfeld, Bahnhofstraße 2, für Sie erreichbar.
Kranken- und Altenpflege
Pflegedienstleitung: Ingrid Arnold, stellv. Ursula Wüstholz
Tel. 07062 9730515, persönliche Sprechzeiten: Mo. bis Fr. von 7:00 
bis 14:00 Uhr sowie nach Vereinbarung.
Termine für Beratungsgespräche oder Termine für Qualitäts-
sicherungsbesuche können Sie während der angegebenen 
Zeiten gerne vereinbaren.
Hauswirtschaftliche Versorgung und Familienpflege
Einsatzleitung: Nadine Bosch,
stellv. Einsatzleitung Regine Schmutzer
Tel. 07062 9730513, persönliche Sprechzeiten: Mo. bis Fr. von 8:00 
bis 11:00 Uhr sowie nach Vereinbarung.
Verwaltung:
Nicole Schöne, Gabriele Vogt, Tel. 07062 973050, 
Fax 07062 97305-20,
Geschäftsführung: Matthias Brauchle, Tel. 07062 9730512
info@diakonie-ilsfeld.de, www.diakonie-ilsfeld.de
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I A V-Beratungsstelle für ältere, 
hilfe- und pflegebedürftige Menschen

Sie finden Beratung und Unterstützung bei
•	 Krankheit, Alter und Behinderung,
•	 Pflegebedürftigkeit und damit verbundenen finanziellen und 

organisatorischen Fragen,
•	 der Vermittlung von ambulanten und stationären Hilfen rund 

um die Pflege, Krankheit, Alter und Behinderung.
Die Beratung ist neutral, trägerübergreifend, kostenlos und un-
terliegt der Schweigepflicht. Ihre Ansprechpartnerin für die Ge-
meinden Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach inkl. 
der Teilorte ist Frau Stöhr.
Die Beratungszeiten sind:
Dienstag und Donnerstag: 10.00 - 12.00 Uhr
Telefon 07062 9730518, IAV-Stelle Ilsfeld, Bahnhofstr. 2.
Selbstverständlich können für Beratungsgespräche auch Haus-
besuche vereinbart werden.

Königin-Charlotte-Stift

Schwabstr. 33, 74360 Ilsfeld, Tel.: 07062 91652-0 und Fax -290
Hausleitung: Jochen Burkert
Hauswirtschaftliche Leitung: Kathrin Sander
Verwaltung: Margrit Mildner
Möchten Sie sich gerne ehrenamtlich engagieren und für an-
dere Menschen Gutes tun?
Wir benötigen Sie für kleine Tätigkeiten z.B. spazieren gehen, vor-
lesen, basteln, unterhalten und was Sie gerne tun. Bitte rufen Sie 
uns an. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich.
Termine zur Beratung und Hausbesichtigung können gerne 
vereinbart werden.
Schwabstr. 33, Tel. 07062 91652-0, Fax 07062 91652-290

ASB Tagespflege Ilsfeld,  
ASB Region Heilbronn-Franken

Die TAGESPFLEGE – Gemeinsam statt einsam
Das richtige Angebot, wenn:
•	 Sie tagsüber nicht alleine zu Hause sein wollen oder können,
•	 Sie sich Abwechslung, Gesellschaft und Ansprache wünschen.
•	 Sie gerne an Gymnastik, Gedächtnis- und Ratespielen teilneh-

men möchten,
•	 Sie gerne backen, singen, feiern, spazieren gehen und vieles 

mehr!
Sie würden sich unsere Tagespflege gerne anschauen?
Vereinbaren Sie doch einen Termin zur Besichtigung!
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr., 8.00 bis 16.00 Uhr
Telefon: 07062 979296
E-Mail: tagespflege-ilsfeld@asb-heilbronn.de
Ansprechpartner: Birgit Koch – Leitung
Ute Bartels – stv. Leitung

Bürger für Bürger e. V. 
Bürgerservice

Bürger der Gemeinde Abstatt – Beilstein – Ilsfeld – Untergrup-
penbach (mit eingemeindeten Orten) helfen ihren älteren und 
hilfsbedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Schwerpunkt-
mäßig bietet der Verein Bürger für Bürger e.V. folgende Leistun-
gen an, ohne in Konkurrenz zu den gewerblichen Unternehmen 
oder professionellen Organisationen zu treten:
•	 Kleine handwerkliche Hilfsdienste im Haus und Garten (Gar-

dinen auf- und abhängen, Rasen mähen, Briefkasten leeren)
•	 Kleine Fahrdienste (auch mit Begleitung) zum Arzt, zur Mas-

sage etc.
•	 Haussitting (Haustiere füttern/ausführen, Blumen gießen)
•	 Kleine Besorgungen (Grab gießen, einkaufen, Arznei holen)
•	 Schriftverkehr mit Behördengängen zu Behörden/Kranken-

kassen
•	 Betreuung

Neue Mitglieder, die Hilfeleistungen erbringen wollen, kön-
nen sich an die Ortskoordinatoren/in wenden.
Falls Sie den zuständigen Ortskoordinator/in Ihrer Gemein-
de nicht erreichen können, wenden Sie sich an einen anderen 
Ortskoordinator/in!
Wir alle helfen Ihnen!
Für Abstatt Annette Jacob, Tel. 07062 61242
Für Beilstein Ingrid Bauer, Tel. 07062 8802
oder Otto Sonnenwald, Tel. 07062 8790
Für Ilsfeld + Jutta Layer, Tel. 07062 61029
Schozach + Auenstein Mechthild Jäger, Tel. 07062 6967
Für Untergruppenbach + Claudia Schlenker, Tel. 07131 970465
Unter- u. Oberheinriet Jürgen Liedtke, Tel. 07130 6639

Psychologische Außensprechstunde in Ilsfeld

Gerne können Sie sich mit Fragen in Verbindung mit:
•	 Ihrem eigenen Leben (für Erwachsene und Jugendliche)
•	 Ihrer Familie
•	 Ihren Kindern
•	 Ihrer Partnerschaft
•	 Trennung und Scheidung
•	 Ihrem Arbeitsplatz
an uns wenden, um gemeinsame Ideen und Lösungsmöglich-
keiten zu entwickeln. Beraten werden Sie durch Angela Tatti, 
Lebens-, Paar- und Erziehungsberaterin in den Räumen der Di-
akoniestation (2. OG, 1. Raum rechts). Termine erhalten Sie nach 
Absprache über das Sekretariat der Psychologischen Beratungs-
stelle des Kreisdiakonieverbandes unter Tel.: 07131 964420. Die 
Erziehungs- und Jugendberatung ist kostenlos.

Außensprechstunde des Jugendamts in Ilsfeld

Montags Sprechstunde nach Vereinbarung des Jugendamts 
Allgemeiner Sozialer Dienst
Fragen und Probleme innerhalb der Familie? Frau Yelin, Bezirks-
sozialarbeiterin des Jugendamts, bietet in Ilsfeld Rathausstraße 8, 
am ersten und dritten Montag des Monats nur nach Vereinba-
rung von 14.00 bis 16.00 Uhr Eltern, Kindern und Jugendlichen 
Beratung und Unterstützung an.
Einen Termin können Sie telefonisch unter der Nummer: 07131 
994-305 oder per E-Mail unter: e.yelin@landratsamt-heilbronn 
vereinbaren.

Tageseinrichtungen für Kinder

TEK  Sternschnuppe

Die Gemeinde Ilsfeld bietet zum 
01.09.2021 eine Stelle für ein

Anerkennungspraktikum zum
staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d)

in der Kindertageseinrichtung Sternschnuppe
an.
Sie haben sich die theoretischen Grundlagen durch den Be-
such einer sozialpädagogischen Fachschule erfolgreich ange-
eignet und können nun in die Praxis starten – dann bewerben 
Sie sich bei uns.
Die vollständige Ausschreibung und weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage unter: www.ilsfeld.de
Für Fragen steht Ihnen Frau Friedrich, Gesamtleitung der Kin-
dertageseinrichtungen, Tel. 07062/9042-52, E-Mail: nicole.
friedrich@ilsfeld.de, gerne zur Verfügung.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bit-
te an das Bürgermeisteramt Ilsfeld, Rathausstr. 8, 74360 Ilsfeld 
– gerne auch per E-Mail an gemeinde@ilsfeld.de.
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TEK Wunderland

Schneckenprojekt und der Osterhase
In den letzten Wochen 
haben wir uns mit dem 
Thema Schnecken aus-
einandergesetzt. Wir 
haben im Garten viele 
kleine Schnecken ent-
deckt und eingesam-
melt. Dies hat uns dazu 
veranlasst, mehr über 
die Schnecken in Erfah-
rung zu bringen. Also 
wurden Sach- und Fach-
bücher gewälzt. Nach-
dem wir viele Informa-
tionen hatten, haben 
wir ein Schneckenhotel 
im Garten gebaut. Hier 
gab es jeden Tag viel zu 
beobachten und zu ler-
nen. Im Turnen konnten 
wir erleben und erfahren wie schwer es ist auf dem Boden und 
über Hindernisse längere Zeit zu kriechen.
Natürlich besuchte uns auch der Osterhase: Passend dazu beglei-
tete uns der Hoppel (Handpuppe) durch die Osterzeit. Er brachte 
uns viele schöne Lieder, Spiele und Geschichten mit. Mit seiner 
lustigen und frechen Art brachte er uns immer zum Lachen. Am 
31.03.2021 war es dann soweit und der Osterhase sollte kommen. 
Schnell wurden noch viele Geschenke gemalt und gebastelt und 
in den Garten gelegt. Unser Hoppel wartete auch im Garten auf 
seinen Freund den Osterhasen und während der Ruhephase 
war es dann soweit. Hoppel erzählte, dass der Osterhase sooooo 
schnell war und er nicht viel mit ihm reden konnte. Dann ging die 
große Suche los und jedes Kind konnte ein Geschenk im Garten 
finden. Danke lieber Osterhase!

Schulen

Musikschule Schozachtal

Gratulation! 
Beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ haben in den Alter-
gruppen 3,4 und 5 erfolgreich  mit Videoeinspielungen teilge-
nommen:
Valerie Anz, Querflöte, AG 4   22 Punkte 1. Preis
Lillemor Eberhard, Querflöte, AG 3 17 Punkte 2. Preis
Genoveva Haag, Musical, AG 4  20 Punkte 2. Preis
Letizia Lehmann, Musical, AG 5  21 Punkte 1. Preis

Genoveva Haag Foto: Leucht

„Mir hat es echt gut gefal-
len, das Stück selbst zu pla-
nen. Leider war das aber ja 
nicht live und man hat auch 
sonst keine richtige Bewer-
tung zurückbekommen…
“(Genoveva)

„… Ziemlich anders dies-
mal und sehr ungewohnt, 
nicht vor der Jury direkt 
auftreten zu können, und 
man hatte dieses Gefühl vor 
dem Auftritt auch gar nicht, 
wie man es sonst eigentlich 
immer hatte…“(Letizia)

 
Letizia Lehmann Foto: Leucht

Herzlichen Dank an Liana Bertok für die Klavierbegleitung, an die 
Eltern für die motivierende Unterstützung und an die Lehrerin-
nen Karolin Leucht und Shigeko Fukui-Fauser für die intensive 
Vorbereitung unter sehr erschwerten Bedingungen!!
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Bertram Wolfinger! Er 
hat unserer Musikschule zwei schöne 4/4-Geigen aus Mitten-
wald und dem Vogtland gespendet. So können wir jetzt auch 
größeren Schülern Leihinstrumente anbieten.

 
herzlichen Dank! Foto: Niklaus

Ihre Musikschule Schozachtal

Weitere Informationen:
Schulleiter: Gerd Wolss, Telefon: 
0 70 62/6 70 81
Stellvertretende Schulleiterin: 
Ute Niklaus
E-Mail: info@musikschule-
schozachtal.de
Homepage: www.musikschule-
schozachtal.de

Adresse: Goldschmiedstraße 14, 74232 Abstatt
Öffnungszeiten Sekretariat: Mo.- Fr. 08:00 - 12:00 Uhr und Di 14.00 
– 16.30 Uhr

Volkshochschule Unterland

Ilse Bolg, Blumenstr. 8, 74360 Ilsfeld
Tel. 07062 974381, Fax 07062 974382
www.vhs-unterland.de, E-Mail: ilsfeld@vhs-unterland.de

Mathematik Abiturvorbereitung - Online
für das allgemeinbildende Gymnasium – Kompaktkurs  – 
Leistungsfach 21160772IL
Mi 05.05., Do 06.05., Fr 07.05., 17:00 - 19:30 Uhr - 
Sa 08.05. , 08:30 - 13:00 Uhr, 4 x , 84 €, bei 7 – 9 TN
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Dieser Kurs soll Schülern des Leistungskurses Mathematik am 
allgemeinbildenden Gymnasiums bei der Abiturvorbereitung 
helfen. Anhand ausgewählter Aufgaben werden abiturrelevante 
Unterrichtsinhalte wiederholt und vertieft. Dabei stehen indivi-
duelle Fragen und Probleme der einzelnen Teilnehmenden im 
Vordergrund. Der Kurs findet online statt.

Hatha Yoga Online mit Tanja Konzelmann (21130131VV)
jederzeit Zugriff auf den mehrteiligen Videokurs
Bis Ende August 2021 haben Sie zu jeder Zeit, wann immer Sie 
üben möchten, Zugriff auf den mehrteiligen Videokurs von Tanja 
Konzelmann. Der Kurs bietet kürzere und längere Übungseinhei-
ten, je nach verfügbarer Zeit (von 6 Min. bis 48 Min.). Das breit 
gefächerte und umfangreiche Programm zu Stärkung von Körper 
und Geist mit Dehn- und Yogaübungen für den Rücken, den Son-
nengruß bis hin zu Atem- und Entspannungsübungen ist sowohl 
für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.
Gebühr 39,- €

Online-Kurs „Spanisch für Anfänger*innen“ 21142209IL
ab Montag, 10.05.2021, um 16:30 - 18:00 Uhr, 8 x, 70,00 €
Sie möchten gerne Spanisch in einer Gruppe lernen, aber auf-
grund der Pandemie fehlt Ihnen dazu aktuell die Möglichkeit? 
Dieser Kurs bietet Teilnehmenden ohne Vorkenntnisse einen 
Einstieg in die spanische Sprache. Sie erlernen Redewendungen 
und erste Grammatikstrukturen und wenden diese mit Hilfe ab-
wechslungsreicher Aktivitäten an. Ziel ist, dass Sie am Ende der 
Niveaustufe A1 einfache Wörter und Sätze verstehen, sich über 
vertraute Themen unterhalten und einfache Sätze lesen können. 
Die Kursleiterin setzt dabei vielfältige Methoden sowie authen-
tische Materialien ein. Sie arbeiten über das Videokonferenztool 
Zoom in der Gruppe und teilweise auch in Kleingruppen, so dass 
Sie nicht mit - sondern auch voneinander lernen können.
Information und Anmeldung unter: Telefon: 07062 974381, 
E-Mail: ilsfeld@vhs-unterland.de

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Ilsfeld/Schozach

Evang. Pfarramt Ilsfeld I
Pfarrer Martin Bulmann
Charlottenstraße 11, 74360 Ilsfeld, Tel. 07062-61355
E-Mail: pfarramt.ilsfeld@elkw.de und
Martin.Bulmann@elkw.de
Evang. Pfarramt Ilsfeld II (50 Prozent)
Pfarrerin Rosemarie Köger-Stäbler
Charlottenstr. 11, 74360 Ilsfeld, Tel. 07062-61355
und Tel. 07131-6422681
E-Mail: Rosemarie.Koeger-Staebler@elkw.de

Evangelische Kirchenpflege Ilsfeld, Bankverbindungen
Kreissparkasse Heilbronn, Konto: BIC: HEISDE66XXX; 
IBAN: DE37 6205 0000 0000 0594 08
Volksbank Ilsfeld, Konto: BIC: GENODES1BIA; 
IBAN: DE28 6206 2215 0050 1380 06

Jugendreferentin im ‚Distrikt Süd’
       Anna Reinhart, a.reinhart@ejw-heilbronn.de
Tel. 0170 55 14 557, Am Wollhaus 13 im Hans-Riesser-Haus, 
74072 Heilbronn
Ev. Kindertagesstätte Dorastift, Rathausstraße: 
Tel. 07062-61116
Internetseite der Kirchengemeinde:
www.ilsfeld-evangelisch.de 
Gemeindebüro
Pfarramtssekretärin Katja Schnabel,
E-Mail: pfarrbuero.ilsfeld@elkw.de
Neue Öffnungszeiten im Gemeindebüro:
Das Gemeindebüro ist am Montag, Mittwoch und Donnerstag 
jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr für den Publikumsverkehr ge-

öffnet. Die Abstands- und Hygienerichtlinien sind hierbei zu be-
achten.

Bartholomäuskirche Ilsfeld …
… ist aktuell nicht mehr für interessierte Besucher (zur Besichti-
gung oder als Raum der Stille) geöffnet!

Sonntag, 25.04. – Jubilate
Wochenspruch: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“
(2. Korinther 5,17)
10:00 Uhr Kein Präsenz-Gottesdienst in Ilsfeld wegen der ho-
hen Inzidenzzahlen. Der Gottesdienst wird als livestream aufge-
zeichnet. Die Gottesdienst-Aufzeichnung ist über die Internet-
seite der Kirchengemeinde oder über YouTube abrufbar.  
Den Gottesdienst hält Pfarrerin Rosemarie Köger-Stäbler.
Predigttext: Hesekiel 34, 1.2.1016+31
Opfer: Das Gottesdienstopfer ist für besondere gesamtkirchliche 
Aufgaben innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland be-
stimmt.
Hierzu ergeht folgender Opferaufruf des Landesbischofs:
Eine Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), 
junge Erwachsene in ihrem christlichen Glauben zu begleiten 
und ihnen innovative Räume des Glaubens zu öffnen soll heute 
unterstützt werden. Hierzu zählt besonders die Integration jun-
ger Geflüchteter und Migranten durch Bildungsangebote. Ihr Op-
fer soll für neue digitale Formate von Spiritualität, Seelsorge und 
Reflexion des eigenen Glaubens verwendet werden. Mit Semina-
ren der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) sollen junge 
Geflüchtete und Migranten für gesellschaftspolitische Debatten 
und ihre historischen Hintergründe sensibilisiert werden. Damit 
bietet sich die Chance, aktuellen Formen von Antisemitismus und 
Menschenfeindlichkeit gemeinsam entgegenzuwirken.
In Jesaja 43,19 steht geschrieben: „Denn siehe, ich will ein Neues 
schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr‘s denn nicht?“ Gott seg-
ne Geber und Gaben.
Dr. h.c. Frank O. July, Landesbischof
Falls Sie für die besonderen gesamtkirchlichen Aufgaben inner-
halb der Evangelischen Kirche spenden möchten, so können 
Sie die Spende gerne auf das Konto der Kirchenpflege (Konto 1 
Kirchenpflege, Volksbank Ilsfeld, BIC: GENODES1BIA, IBAN: DE28 
6206 2215 0050 1380 06) überweisen. Bitte geben Sie hierbei als 
Verwendungszweck: „Gottesdienstopfer vom 25.04.2021“ an.

Gottesdienstopfer vom 18.04.
Das Gottesdienstopfer am 18.04. war für die Sanierung des Jo-
hann-Geyling-Hauses bestimmt und ergab in Schozach 35,00 € 
und in Ilsfeld 201,70 €.

Mittwoch, 28.04.
7:00 Uhr Frühgebet per Zoom oder per Telefoneinwahl. Zu-
gangsnummer oder Zugangslink sind bei Thomas Mistele erhält-
lich (Tel. 07062 64744 oder E-Mail: thomas.mistele@web.de)

AUSBLICK
Sonntag, 02.05.
9:00 Uhr Gottesdienst in Schozach
10:00 Uhr Gottesdienst in Ilsfeld
Wegen der hohen Infektionszahlen wird der Gottesdienst in 
Schozach aufgezeichnet. Den Gottesdienst hält Pfarrer Martin 
Bulmann.

Gottesdienst in unserer Kirchengemeinde
Wegen der hohen Infektionszahlen feiern wir bis zum 9. Mai 
keine Präsenzgottesdienste. Die Gottesdienste werden auf-
gezeichnet oder live gestreamt. Sie sind eingeladen, sie zu 
den üblichen Zeiten mitzufeiern. Dazu werden Sie von den 
Glocken der Kirchen eingeladen. Sie können den Gottes-
dienst auch zu anderen Zeiten mitfeiern, abrufbar über unsere 
Homepage oder über YouTube. Es kann allerdings zu kurzfris-
tigen Änderungen kommen. Wir werden versuchen, Sie dann 
zeitnah zu informieren.


